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Bauleitplanung der Stadt Haiger 
hier: Änderung des flächennutzungsplanes für den Bereich „Zwischen Haiger  
        und Allendorf“ in der Gemarkung Haiger 
         
                       
Verfahren nach § 4(1) BauGB 
 
Ihr Schreiben vom 21.03.2024, hier eingegangen am 21.03.2024 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange nehme ich zur o. g. Bauleitplanung 
wie folgt Stellung: 
 
 
Obere Landesplanungsbehörde 
Bearbeiterin: Frau Bernhardt, Dez. 31, Tel. 0641/303-2428 
 
Mit dem Vorhaben soll am westlichen Rand des zentralen Ortsteils eine Fläche für 
den Gemeinbedarf (Brand- und Katastrophenschutz) für den Neubau eines Feuer-
wehrstützpunktes sowie eine Sonderbaufläche (nichtinnenstadtrelevanter 
Einzelhandel – Küchenstudio – mit Büronutzung und Gastronomie) ausgewiesen 
werden. Der gültige Regionalplan Mittelhessen (RPM) 2010 legt für den geplanten 
Geltungsbereich ein Vorranggebiet (VRG) Siedlung Planung fest, überlagert durch 
ein Vorbehaltsgebiet (VBG) für besondere Klimafunktionen. 
 
Gemäß Ziel 5.2-1 des RPM 2010 umfassen die VRG Siedlung Bestand und Planung 
bestehende Siedlungen und Standorte für notwendige neue Flächen, u. a. für Son-
derbauflächen und Flächen für den Gemeinbedarf. Vor der Ausweisung neuer 
Siedlungsflächen ist der Bedarf innerhalb der VRG Siedlung Bestand durch Nach-
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verdichtung und durch Umnutzung bereits bebauter Flächen zu decken. Dazu sind 
die vorhandenen Flächenreserven darzustellen sowie ihre Verfügbarkeit und Ent-
wicklungsfähigkeit aufzuzeigen. Dieser Nachweis ist auch bei Inanspruchnahmen 
innerhalb der VRG Siedlung Planung zu erbringen (vgl. Ziel 5.2-5 des RPM 2010).  
In den Planunterlagen wird sich mit Nachverdichtungsmöglichkeiten bzw. Alternativ-
standorten auseinandergesetzt. Bei manchen der angeführten Alternativflächen ist 
jedoch nicht ersichtlich, wo sich diese befinden, daher sollte im weiteren Verfahren 
eine Übersichtskarte der geprüften Standorte ergänzt werden.  
Ebenso sind nähere Informationen zu den insgesamt geplanten Nutzungen und der 
konkreten Ausgestaltung hilfreich (z. B. Feuerwehrstützpunkt nur für Kernstadt oder 
auch weitere Stadtteile – Einhaltung der Hilfsfristen; Verlagerung Rettungswache 
bzw. Katastrophenschutzlager?), denn grundsätzlich soll die Flächenbeanspruchung 
für die Siedlungsentwicklung geringgehalten werden; flächensparende Siedlungsfor-
men sind vorzusehen (vgl. Grundsatz 5.1-3 des RPM 2010). Auch erscheint die 
schnelle Erreichbarkeit der Autobahn für Rettungsfahrzeuge beim gewählten Stand-
ort nicht unbedingt gegeben.  
 
Nähere Angaben zum geplanten Küchenstudio, insbesondere zur geplanten Größe 
bzw. Verkaufsfläche (Großflächigkeit?) und ob z. B. innenstadtrelevante Randsorti-
mente angeboten werden sollen, sind in den Planunterlagen ebenfalls nicht enthalten 
und müssen im weiteren Verfahren ergänzt werden, um die Vereinbarkeit des Vorha-
bens mit den einzelhandelsrelevanten Zielen des RPM 2010 beurteilen zu können.  
 
 
In den VBG für besondere Klimafunktionen sollen Kalt- und Frischluftentstehung so-
wie -transport gesichert und, soweit erforderlich, wiederhergestellt werden (vgl. 
Grundsatz 6.1.3-1 des RPM 2010). Bei der Überlagerung mit VRG Siedlung Planung 
kommt den bioklimatischen und lufthygienischen Belangen eine große Bedeutung zu. 
Im Zuge der Aufstellung von Bauleitplänen kann dem beispielsweise Rechnung ge-
tragen werden durch die Festsetzung von ausreichend bemessenen Freiflächen zur 
Sicherung der Luftaustauschprozesse. 
In den Planunterlagen werden die Klimabelange nicht aufgegriffen; auch geben die 
vorliegenden Unterlagen zum B-Plan keinen Hinweis auf die konkrete Ausgestaltung 
des Plangebiets und diesbezüglich auf mögliche Freiflächen oder Begrünungsmaß-
nahmen (z. B. Dachbegrünung), die sich klimatisch positiv auswirken könnten. Dies 
ist im weiteren Verfahren zu ergänzen.   
 
 
Grundwasser, Wasserversorgung 
Bearbeiterin: Frau Zalzadeh, Dez. 41.1, Tel. 0641/303-4147 
 
1. Bedarfsermittlung, Deckungs- und Wassersparnachweis 
 
Bitte legen Sie für das beplante Gebiet dar, wie die öffentliche Wasserversorgung 
sichergestellt werden kann. Der gesamte Wasserbedarf (Trink-, Betriebs-, Lösch-
wasser) ist hierzu unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung und des 
Klimawandels zu ermitteln (Jahresmenge und Tagesspitzenbedarf). Bei der Bedarfs-
ermittlung ist bereits auf eine sparsame, rationelle Wasserverwendung zu achten. Es 
ist frühzeitig der Nachweis zu erbringen, dass der gesamte Wasserbedarf des Bau-
gebiets, insbesondere auch in längeren Trockenperioden und im Brandfall, durch den 
zuständigen Wasserversorger gedeckt werden kann. Es ist nachzuweisen, dass die 
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vorhandenen technischen Anlagen zur Trinkwasserversorgung zur Versorgung des 
Plangebietes ausreichend dimensioniert sind (z.B. Zustand der Technik, Leitungsdi-
mensionierung, Auslegung der Gewinnungs-, Aufbereitungs- und Speicheranlagen). 
Es ist eine Gegenüberstellung der gültigen Wasserrechte mit den Fördermengen der 
letzten 5 Jahre vorzulegen. Zusätzlich sind die zukünftigen Fördermengen auch unter 
Berücksichtigung des Klimawandels und eines damit evtl. verbundenen geringeren 
nutzbaren Wasserdargebotes zu prognostizieren. Bei Fremdbezug von Trinkwasser 
ist die aktuelle Situation des Fremdversorgers zu berücksichtigen (Abgleich der ver-
fügbaren Liefermengen mit den tatsächlichen Abnahmemengen). Es ist darzulegen 
welche Maßnahmen im Falle einer Wassermangelsituation ergriffen werden. Hinwei-
se: Muster-Gefahrenabwehrverordnung Trinkwasser 
(https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2023-07/muster-
gefahrenabwehrverordnung.pdf), Wasserampel. 
 
2. Lage des Vorhabens im Verhältnis zu Festsetzungen zum Grundwasserschutz 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus Sicht der von mir zu vertretenen Belan-
ge keine Bedenken. Das Plangebiet befindet sich außerhalb eines amtlich 
festgesetzten Wasserschutzgebietes. 
 
3. Verminderung der Grundwasserneubildung 
 
Es ist darzulegen, welchen Einfluss das Vorhaben auf die Grundwasserneubildung 
hat und welche Maßnahmen vorgesehen sind, um eine Verringerung der Grundwas-
serneubildung so gering wie möglich zu halten.  
 
4. Erforderlichkeit wasserrechtlicher Anzeigen oder Zulassungen 
 
Sofern für das Vorhaben eine Grundwasserhaltung erforderlich wird, oder durch die 
Tiefbauarbeiten ein Aufstauen, Absenken und Umleiten des Grundwassers bewirkt 
wird, ist hierfür ggf. eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die zuständige Wasserbe-
hörde erforderlich. 
Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Erdaufschlüsse hergestellt wer-
den, die sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die 
Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, ist die Anzeigepflicht nach § 
49 Abs. 1 WHG zu beachten. 
Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Grundwasser unbeabsichtigt er-
schlossen wird, ist dies der zuständigen Behörde gemäß § 49 Abs. 2 WHG 
unverzüglich anzuzeigen. 
Sofern im Rahmen der Verwirklichung des Planes Tiefeneingriffe vorgesehen werden 
(insb. geothermische Anlagen), so kann hierfür ggf. ebenfalls eine wasserrechtliche 
Erlaubnis durch die zuständige Wasserbehörde erforderlich sein. 
Ich bitte Sie diese Aspekte als Hinweise in den Textteil des Bebauungsplans aufzu-
nehmen. 
 
5. UVP 
 
In der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ist auf das Umweltmerkmal Grund-
wasser angemessen einzugehen: Beschreibung und Bewertung des Bestands (z.B. 
Grundwasserflurabstände, Grundwasserneubildung, Verschmutzungsempfindlichkeit, 
Bedeutung des Grundwasservorkommens), Darstellung der bau-, anlage- und nut-
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zungsbedingten Auswirkungen (qualitativ und quantitativ) der Planung auf das 
Grundwasser (z.B. Verminderung der Grundwasserneubildung, mögliche Stoffeinträ-
ge ins Grundwasser, Versickerung von Niederschlagswasser), Beschreibung der 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Auswirkungen. Für die Bearbei-
tung der oben genannten Punkte ist die Erstellung eines Fachbeitrags 
Wasserrahmenrichtlinie dienlich. 
 
6. Allgemeiner Hinweis 
 
Allerdings möchte ich Sie in diesem Zusammenhang auf die Arbeitshilfe zur Berück-
sichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bauleitplanung V 1.1 vom 
Oktober 2023 (abrufbar über den Link: https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-
giessen.hessen.de/files/2023-11/231020-arbeitshilfe-wawi_belange_bauleitplanung-
v1.1_1.pdf) hinweisen. Ich bitte Sie diese bei zukünftigen Planungen allumfassend 
anzuwenden. Insbesondere bedarf es konkreter Dokumentation in Bezug auf Be-
darfsermittlung, Wassersparnachweis, Deckungsnachweis etc. 
 
 
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz 
Bearbeiter: Herr Deuster, Dez. 41.2, Tel. 0641/303-4169 
 
Gewässer, deren Gewässerrandstreifen sowie amtlich festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete werden durch das o.g. Vorhaben nicht berührt. Es bestehen somit aus 
hiesiger Sicht für die zu vertretenden Belange keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
Ich weise auf das Thema „Starkregen“ hin: 
 
Das Land Hessen hat mit dem Projekt „KLIMPRAX – Starkregen und Katastrophen-
schutz für Kommunen“ ein dreistufiges Informationssystem für Kommunen 
bereitgestellt. Alle Information dazu sind auf den Internetseiten des Hessischen Lan-
desamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) unter folgendem Link 
einsehbar: https://www.hlnug.de/themen/klimawandel-und-
anpassung/projekte/klimprax-projekte/klimprax-starkregen 
Die Starkregen-Hinweiskarte 
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/klima/klimprax/starkregen/Starkregen-
Hinweiskarte_Hessen.pdf wird in der ersten Stufe zur Identifizierung von besonders 
durch Starkregen gefährdeten Kommunen online als PDF oder zur Einbindung in GIS 
bereitgestellt. Die Karte beinhaltet den Starkregen-Index und den Vulnerabilitäts-
Index für jede 1*1km Kachel. 
In der zweiten Stufe können basierend auf dieser Ersteinschätzung kommunale 
Fließpfadkarten ermittelt werden. Dafür kann die interessierte Kommune eine An-
frage an das Fachzentrum Klimawandel und Anpassung richten 
(starkregen@hlnug.hessen.de).  
In Fällen, in denen die Fließpfadkarte zur lokalen Gefährdungsbeurteilung nicht aus-
reicht (z.B. städtische Gebiete, sehr flache Gebiete ohne klare Fließwege), kann eine 
Starkregen-Gefahrenkarte bei Ingenieurbüros in Auftrag gegeben werden. Starkre-
gen-Gefahrenkarten sind für Planungen in kritischen Gebieten sowie für mittlere und 
große Kommunen erforderlich. Diese Karten werden durch Ingenieurbüros auf der 
Basis von detaillierten hydraulischen Simulationen erstellt.  
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Kommunales Abwasser, Gewässergüte 
Bearbeiter: Herr Jost, Dez. 41.3, Tel. 0641/303-4219 
 
Gegen die Flächennutzungsplanänderung bestehen aus abwassertechnischer Sicht 
keine Bedenken. 

 
 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 
Altlasten, Bodenschutz 
Bearbeiterin: Frau M. Wagner, Dez. 41.4, Tel. 0641/303-4277 
 
Grundsätzlich sind für Neuinanspruchnahmen von Flächen die einschlägigen Boden-
schutz- und Eingriffsminderungsmaßnahmen zu beachten. Im Rahmen der 
Bauleitplanung sind Eingriffe in bislang natürliche Bodenprofile zu beschreiben, bo-
denfunktional zu bewerten und auszugleichen. Der Bodenschutz muss 
insbesondere bei verlorengehender Evapotranspirations-Kühlleistung, Infiltrations- 
und Retentionsleistung mit einer sehr hohen Gewichtung in die Abwägung einfließen.  
 
Eine ausführliche Stellungnahme wird umgehend nachgereicht. 
 
 
Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen 
Bearbeiter: Herr Drescher, Dez. 42.2, Tel. 0641/303- 4371 
 
Nach meiner Aktenlage sind im Plangebiet keine betriebenen Abfallentsorgungsan-
lagen / Deponien im Sinne von § 35 Abs. 1, 2 Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG 
betroffen. In diese Prüfung sind Altablagerungen / Altstandorte im Sinne des Boden-
schutzrechtes nicht eingeschlossen. Diese unterliegen der Bewertung durch die 
zuständige Bodenschutzbehörde. 
 
Aus abfallbehördlicher Sicht bestehen somit keine Bedenken gegen das bauleitpla-
nerische Vorhaben.  
 
Bei Bau,- Abriss- und Erdarbeiten im Plangebiet sind die Vorgaben im Merkblatt 
„Entsorgung von Bauabfällen“ (Baumerkblatt, Stand: 01.09.2018) der Regierungs-
präsidien in Hessen zu beachten (www.rp-giessen.hessen.de, Umwelt, Abfall, Bau- 
und Gewerbeabfall, Bau- und Abbruchabfälle). 
Das Baumerkblatt enthält Informationen im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Abfal-
leinstufung, Beprobung, Trennung und Verwertung/Beseitigung von Bauabfällen (z. 
B. Bauschutt und Bodenaushubmaterial sowie gefährliche Bauabfälle wie z. B. As-
bestzementplatten). Downloadlink: https://rp-giessen.hessen.de/sites/rp-
giessen.hessen.de/files/2022-04/baumerkblatt_2015-12-10.pdf 
 
Im Hinblick auf die ordnungsgemäße Abfallentsorgung für mineralische Abfälle wird 
auf die Vorgaben der seit 01.08.2023 geltenden Ersatzbaustoffverordnung (EBV) 
vom 09.07.2021 (BGBl I s. 2598) hingewiesen. Die EBV enthält u. a. die Anforderun-
gen an die getrennte Sammlung von mineralischen Abfällen aus technischen 
Bauwerken sowie die Anforderungen an den Einbau von zulässigen mineralischen 
Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken (z. B. Errichtung eines Walles mit Bo-
denmaterial bzw. Erdaushub) und sonstige Verpflichtungen (z. B. Anzeigepflichten).  
Hierzu wird auf die Infoblätter der Regierungspräsidien zur Ersatzbaustoffverordnung 
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unter folgendem Link: https://rp-
giessen.hessen.de/umwelt/abfall/abfallnews/ersatzbaustoffverordnung (Abfall -> Ab-
fallnews -> Ersatzbaustoffe) verwiesen.  
 
Hinweis:  
Am 01.08.2023 ist die neue Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) als Teil der sog. Mantelverordnung in Kraft getreten.  
Als eine der wesentlichen Neuerungen sind die Regelungen zum Auf- und Einbrin-
gen von Bodenmaterial (z. B. Erdaushub) neu gefasst und der bisherige 
Anwendungsbereich zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht um den 
Anwendungsbereich unterhalb oder außerhalb dieser sowie um die Verfüllung von 
Abgrabungen und Tagebauen erweitert worden.  
Die materiellen Anforderungen an das Auf- und Einbringen vom Bodenmaterial sind 
in den §§ 6 – 8 BBodSchV enthalten und von der zuständigen Bodenschutzbehörde 
festzulegen und zu überwachen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Auffüllung nur dann um eine Ver-
wertungsmaßnahme von Abfällen (hier: Erdaushub) im Sinne von § 7 Abs. 3 KrWG 
handelt, wenn nur so viel Erd- bzw. Bodenmaterial eingebracht wird, wie für die Profi-
lierung zur Erstellung der benötigten Geländekubatur unbedingt benötigt wird. Sofern 
darüber hinaus weiteres Bodenmaterial eingebracht werden sollte, würde es sich um 
eine unzulässige Abfallablagerung (Beseitigungsmaßnahme) handeln. Bauschutt 
oder andere Abfälle dürfen grundsätzlich nicht zur Auffüllung verwendet werden. 
 
 
Immissionsschutz II 
Bearbeiter: Herr Thiele, Dez. 43.2, Tel. 0641/303-4423 
 
Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes werden keine immissionsschutz-
rechtlichen Bedenken vorgetragen. 
 
 
Bergaufsicht 
Bearbeiterin: Frau Zapata, Dez. 44.1, Tel. 0641/303-4533 
 
Der Geltungsbereich der o. g. Bauleitplanung liegt im Gebiet von zwei Bergwerksfel-
dern (eins bestätigt, eins erloschen), in denen Untersuchungsarbeiten durchgeführt 
sowie das Vorkommen von Erz nachgewiesen wurde. Nach den hier vorhandenen 
Unterlagen haben die bergbaulichen Arbeiten außerhalb des Planungsbereiches 
stattgefunden. 
 
 
Landwirtschaft 
Bearbeiter: Herr Brenner, Dez. 51.1, Tel. 0641/303-5126 
 
Bezüglich der mir vorgelegten Änderung des Flächennutzungsplanes werden auf-
grund der landesplanerischen Vorgaben meine agrarstrukturellen Bedenken 
zurückgestellt. 
Im Regionalplan Mittelhessen wird das Plangebiet als „Vorranggebiet Siedlung Pla-
nung“ (5.2-3) dargestellt. 
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Obere Naturschutzbehörde 
Bearbeiterin: Frau Wiesner, Dez. 53.1, Tel. 0641/303-5531 
 
Das Plangebiet befindet sich zwischen den Ortsteilen Haiger und Allendorf. 
Es soll auf einer Fläche von 25.839 m² ein Zentrum für den Brand- und Katastro-
phenschutz entstehen. 
Das Landschaftsschutzgebiet Auenverbund Lahn-Dill ist durch die B 277 vom Plan-
gebiet getrennt. 
Von der Planung werden keine nach §§ 23 und 26 BNatSchG ausgewiesenen oder 
geplanten Schutzgebiete berührt. 
Ich weise darauf hin, dass für weitere naturschutzrechtliche und -fachliche Belange 
die Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde gegeben ist. 
 
 
Obere Forstbehörde 
Bearbeiter: Herr Schneider, Dez. 53.1F, Tel. 0641/303-5546 
 
Forstliche Belange sind von der Änderung des Flächennutzungsplanes nicht betroffen. 
 
 
Bauleitplanung 
Bearbeiterin: Frau Josupeit, Dez. 31, Tel. 303-2352 
 
Ich verweise auf meine Stellungnahme zum Bebauungsplan „Zwischen Haiger und 
Allendorf“.  
Die Begründung ist hinsichtlich einer städtebaulichen Bewertung zu ergänzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Josupeit 
 
 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

 


